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Zollriickerstattung auf landwirtschaftl. Treibstoffen

Neuregelung der Drittpersonenarbeiten

Bei der Rickerstattung des Zollzuschlages auf Treibstoffen an die Land-
wirtschaft nach dem Normverfahren wurde bisher fiir gewisse Drittperso-
nenarbeiten (in einem andern Betrieb verrichtete Arbeiten) eine zusitzliche
Menge angerechnet. Fiir diese Drittpersonenarbeiten berechnete sich die
riickerstattungsberechtigte Treibstoffmenge u. a. nach Massgabe der Be-
triebsstunden. Landwirte, die mit ihren Maschinen und Fahrzeugen Arbei-
ten und Fuhren fur Dritte ausfiihrten, hatten daher fiir jede Maschine bzw.
jedes Fahrzeug eine Kontrolle zu fiihren, aus welcher das Datum des Ein-
satzes, die Adresse des Auftraggebers, die ausgefiihrte Arbeit und die Be-
triebsstunden hervorgingen.

Das Notieren dieser Angaben in ein besonderes Kontrollblatt und die
Ueberpriifung dieser Kontrollen verursachten sowohl den Gesuchstellern
als auch der Zollverwaltung erhebliche Umtriebe. Mit dem Schweiz. Bauern-
verband und dem Schweiz. Traktorverband hat die Zollverwaltung deshalb
nach einer Vereinfachung gesucht. Diese wurde darin gefunden, dass in
den ab 1965 geltenden Normen der Treibstoffverbrauch fiir die am haufig-
sten vorkommenden Drittpersonenarbeiten inbegriffen ist. So wird bei-
spielsweise fiir gewisse landwirtschaftliche Arbeiten ein Treibstoffver-
brauch angerechnet, auch wenn die fiir die betreffende Arbeit erforderliche
Maschine auf dem Betrieb nicht vorhanden ist. Dafiir gibt das Ausfiihren
von Arbeiten und Transporten (Mdhdreschen, Spritzen usw.) in einem an -
d e r n landwirtschaftlichen Betrieb in Zukunft nicht mehr Anspruch auf eine
zusatzliche Treibstoffmenge, weil die Auszahlung der Zollriickerstattung
stets an den Auftraggeber erfolgt. Derjenige, der Drittpersonenarbeiten
ausfiihrt, kann somit in seinem Arbeitstarif den vollen Treibstoffpreis (ohne
Abzug der Zollriickerstattung) beriicksichtigen.

Landwirtschaftliche Betriebe, die mit ihren Maschinen und Fahrzeugen
fur Drittpersonen arbeiten, brauchen fiir das Gesuchsjahr 1965 und fiir
spétere Jahre, liber diese Arbeiten keine Kontrolle mehr zu fithren. Das
gleiche gilt fiir sog. landwirtschaftliche Lohnunternehmen, die inskiinftig
keine Zollriickerstattungsgesuche mehr einreichen miissen.

Eidgendéssische Oberzolldirektion

Im Anschluss an das Communiqué der Oberzolldirektion teilt das IMA folgendes mit:

Bei der Berechnung der Entschédigungsansétze wurden bis anhin fiir Maschinen mit
Verbrennungsmotoren die Zollriickerstattungen abgezogen. Laut Verfiigung der Ober-
zolldirektion sind in Zukunft bei Arbeiten fiir Dritte die vollen Treibstoffkosten (ohne
Abzug der Zollriickerstattungen) zu verrechnen. Somit diirfen fiir das Uebergangsjahr
1965 zu den vom IMA herausgegebenen Entschidigungsansétzen folgende Zuschlige
vorgenommen werden:
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Vierradtraktoren

Dieselmotoren 15 PS 20 I/h —.40 Fr./h
25 PS 31 I/h —.65 Fr./h
35 PS 42 1h —.90 Fr/h
45 PS 54 I/h 1.10 Fr./h
Benzinmotoren gleich wie bei Dieselmotoren, da in

den Entschidigungsansétzen kein
Unterschied zwischen Benzin- und
Dieseltraktoren gemacht wird.

Einachstraktoren, Motormaher und Aufbaumotoren

Benzinmotoren 5PS 13 1I/h —.15 Fr./h

75 PS 18 I/h —.20 Fr./h

10 PS 23 1Ih —.25 Fr./h

Dieselmotoren 10 PS 151/ —.30 Fr./h
Mihdrescher 20 I/ha 415 Fr./ha

Gesundheit und Traktorfahren

Um die durch das Traktorfahren hervorgerufenen Krankheitserscheinun-
gen festzustellen, hat der Unfallverhiitungsdienst der Land- und Forstwirt-
schaftlichen Sozialversicherungsanstalt Oesterreichs eine Befragung liber
den Gesundheitszustand und die technischen Wiinsche der Traktorfahrer
durchgefiihrt. An dieser Aktion beteiligten sich 8252 Beschiftigte aus der
Land- und Forstwirtschaft mit folgendem Ergebnis:

759%0 der Traktorfahrer klagten iiber Kreuzschmerzen,
209/o iiber Magenbeschwerden,
49y fiihrten Nierenleiden auf die stidndigen starken Erschiitterungen beim
Traktoreinsatz zuriick,

20°%o aller Traktoren sind mit einem Fiihrerhaus oder Wetterverdeck aus-
gestattet,

809 aller Befragten erwarten, dass ihr Fiihrerhaus oder Wetterverdeck
so stabil ausgefiihrt ist, dass es einen Sturz des Traktors aushilt und
so dem Fahrer das Leben retten kann,

90%0 aller Befragten sihen es gerne, wenn die Traktorenerzeuger alle
Traktoren serienmassig mit Schutzverdecken und Gesundheitssitzen
ausriisten wiirden,

70%0 der Landwirte vertraten die Auffassung, dass auch bei alten, bereits
im Einsatz stehenden Traktoren ein der Sicherheit dienendes Schutz-
verdeck nachtriglich angebracht werden sollte.

Rund 459 der Traktorfahrer hatten schon einen gefidhrlichen Sturz mit
ihrem Fahrzeug mitgemacht.

Nr. 8/65 «DER TRAKTOR» Seite 507



	Zollrückerstattung auf landwirtschaftl. Treibstoffen

